
 
Anschlussnutzungsvertrag Strom 

(Niederspannung) 
 
 

 
Anschlussnutzer 
 

 Firma 

 
   
Name der Firma  

 
  
Ansprechpartner  
Name Vorname 

  
Straße, Hausnummer 

 
   
Postleitzahl Ort 

 
  
Registergericht/-nummer  

 
  
Telefonnummer 

 
  
Faxnummer 

 
  
E-Mail-Adresse 

 
  
Kundennummer 
 

- im Folgenden Anschlussnutzer- 

Netzbetreiber 
 
Industriepark Neckarsulm Energie GmbH 
Karl-Schmidt-Straße 2-8 
74172 Neckarsulm  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 798172 
 

- im Folgenden Netzbetreiber - 
 
Verbrauchsstelle/Entnahmestelle 
 
  
Anlagenadresse 

 
  
Zählpunktbezeichnung 

 
  
Zählernummer 

 
  
Vorgehaltene Leistung 

  



1. Gegenstand des Vertrages 
 
1.1. Der Anschlussnutzungsvertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwi-

schen Netzbetreiber und Anschlussnutzer betreffend die Nutzung des Anschlusses an 
der oben genannten Verbrauchsstelle/Entnahmestelle zur Entnahme von Elektrizität 
durch den Anschlussnutzer. 
 

1.2. Dieser Vertrag umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Elektrizität 
(Stromliefervertrag), den Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne des 
§ 20 EnWG (Netznutzungsvertrag) noch den Anschluss an das Netz des Netzbetrei-
bers (Netzanschlussvertrag). Hierüber sind gesonderte Verträge zu schließen. 
 
 

2. Voraussetzungen der Anschlussnutzung 
 
Der Netzbetreiber gestattet dem Anschlussnutzer die Entnahme von Elektrizität unter der Vo-
raussetzung, dass 

− der Anschlussnutzer einen Vertrag über den Bezug von Elektrizität mit einem Lieferan-
ten geschlossen hat, der entweder den gesamten Bedarf oder den über eventuelle 
Fahrplanlieferungen hinaus gehenden Bedarf vollständig abdeckt (offener Liefervertrag), 
 

− zwischen Netzbetreiber und Lieferant ein Vertrag über die Belieferung des Anschluss-
nutzers durch das Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbetreibers (Lieferanten-
Rahmenvertrag) oder eine anderweitige Netznutzungsregelung mit dem Anschlussnut-
zer abgeschlossen ist, und 
 

− eine Netzanschlussregelung gemäß Ziff. 4.1 besteht. 
 
 

3. Ersatzbelieferung 
 

3.1. Endet die Zuordnung eines Anschlussnutzers zu einem Bilanzkreis, ohne dass er ei-
nem neuen Bilanzkreis zugeordnet wird oder erfolgt aus sonstigen Gründen keine Be-
lieferung des Anschlussnutzers durch den Lieferanten, unterrichtet der Netzbetreiber 
den Anschlussnutzer hierüber unverzüglich. 
 

3.2. Kommt im Fall von Abs. 1 keine neue Zuordnung des Anschlussnutzers zum Bilanz-
kreis eines Lieferanten zustande, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Entnahmestelle 
zu sperren. 

 
 
4. Netzanschluss und Leistungsbereitstellung 

 
4.1. Der Netzanschluss und die Leistungsbereitstellung an der netzseitigen Übergabestelle 

sind im Netzanschlussvertrag mit dem Anschlussnehmer geregelt. Die Übergabestel-
le/Eigentumsgrenze ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan (Anlage 1) sowie dem 
Übersichtsschaltplan (Anlage 2). 
 

4.2. Die Stromart ist Drehstrom mit einer Spannung von etwa ____ kV und einer Frequenz 
von etwa 50 Hz. Der Netzbetreiber ist berechtigt, Stromart und Spannung zu ändern, 
falls dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erforderlich ist. 
 

4.3. Bei mehreren Anschlussnutzern darf die Summe der in Anspruch genommenen Leis-
tung aller Anschlussnutzer an einem Anschlusspunkt nicht höher sein als die im Netz-
anschlussvertrag vereinbarte maximale Leistung (Netzanschlusskapazität). Danach 
beträgt die Netzanschlusskapazität ____ kVA. Ein Anspruch auf eine höhere Netzan-



schlusskapazität besteht nicht. Die Anschlussnutzer dürfen die mit dem Anschluss-
nehmer vereinbarte Netzanschlusskapazität des Netzanschlusses nicht überschreiten. 
 

4.4. Zur Messung der entnommenen elektrischen Energie werden vom Netzbetreiber, so-
weit dieser auch Messstellenbetreiber ist, Messeinrichtungen entsprechend den An-
gaben in Anlage 3 eingebaut, betrieben und gewartet. Die Messung erfolgt ____ kV-
seitig nach den in der Anlage 3 dargelegten Messformeln.  
 

4.5. Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber den Wegfall seiner in An-
spruch genommenen Netzanschlusskapazität an der vertraglichen Übergabestelle un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
4.6. Die Kosten des Einbaus einer Messeinrichtung nach Ziff. 4.4 des Vertrages und even-

tuell erforderlich werdender Änderungen der Mess- und Steuereinrichtungen trägt ge-
genüber dem Netzbetreiber, soweit dieser Messstellenbetreiber ist, der Anschlussnut-
zer, soweit sie nicht vom Anschlussnehmer getragen werden. 
 
 

5. Zutrittsrecht 
 
5.1. Der Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung den mit einem Ausweis ver-

sehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers jederzeit 
während der üblichen Geschäftszeiten den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räu-
men zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Mess-
einrichtungen, zur Ablesung der Messeinrichtungen oder zur Unterbrechung des An-
schlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnutzer oder durch Aushang am oder im jeweiligen 
Haus/Gebäude erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
 

5.2. Den Beauftragten des Netzbetreibers ist darüber hinaus zum Zwecke der Prüfung der 
technischen Einrichtungen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der ungehin-
derte Zugang (räumlich und zeitlich) zur Trafostation zu gewähren, wenn dies zur Ab-
wendung einer unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen oder 
um zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder störende Rückwirkungen 
auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind, erforderlich ist.  
 
 

6. Rechtsnachfolge 
 
6.1. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag als 

Gesamtheit mit Zustimmung des Netzbetreibers auf einen Dritten zu übertragen. Die 
Zustimmung darf nicht verweigert werden, sofern die technische oder wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des eintretenden Dritten gewährleistet ist. 
 

6.2. Tritt an die Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich 
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür 
nicht der Zustimmung des Anschlussnutzers. Der Wechsel des Netzbetreibers wird öf-
fentlich bekannt gemacht und auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht. 
 
 

7. Anwendung der NAV und Technischen Anschlussregeln, Haftung 
 
7.1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die Verordnung über allge-

meine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsver-
sorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 1. No-
vember 2006 (BGBI 2006 I S. 2477), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist und die ergänzenden Bedingungen des 
Netzbetreibers zur NAV in ihrer jeweiligen Fassung entsprechend sowie die „Techni-



schen Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und 
deren Betrieb (TAR Mittelspannung)“ (VDE-AR-N 4110) in ihrer jeweiligen Fassung und 
die TAB Mittelspannung der Industriepark Neckarsulm Energie GmbH. Die NAV (Anlage 
4), die ergänzenden Bedingungen zur NAV (Anlage 5) sowie die TAB Mittelspannung 
(Anlage 6) liegen diesem Vertrag bei. 

7.2. Insbesondere haftet der Netzbetreiber für Schäden, die der Anschlussnutzer durch Un-
terbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, nur in 
den Grenzen des § 18 NAV. 

 
 
8. Schlussbestimmungen 

 
 

8.1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner verpflich-
ten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch andere, ihnen 
im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Regelungen zu ersetzen. Dies 
gilt entsprechend bei unbeabsichtigten Regelungslücken. 
 

8.2. Sollten sich sonstige für das Vertragsverhältnis bestimmende Umstände wesentlich än-
dern und sollte dadurch für eine der Vertragsparteien das Festhalten am Vertrag nicht 
mehr zumutbar sein, so werden die Vertragsparteien den Vertrag an die geänderten 
Bedingungen anpassen. 
 

8.3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für Änderungen dieser Schriftformklausel. 

 
   
Ort Datum 

 
 
  
Industriepark Neckarsulm Energie GmbH 

  
Ort Datum 

 
 
    
 Unterschrift des Anschlussnehmers 
 
 

 
Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1: Lageplan  
Anlage 2: Übersichtsplan 
Anlage 3: Beschreibung des Netzanschlusses und der Mess- und Steuereinrichtungen  
Anlage 4: Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 
Anlage 5: Ergänzende Bedingungen zur NAV 
Anlage 6: Technische Anschlussbedingungen der Industriepark Neckarsulm Energie GmbH (TAB) 
 


